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An unsere Mitglieder, Abonnenten
und Inserenten.

Zahlreiche Reklamationen, wegen zu später Zustellung der Zeitschrift, zwingen
uns für den Geschäftsverkehr mit der Zeitschrift bestimmte Normen aufzustellen,
damit wir in der Lage sind, von nun an die Zeitung regelmässig auf den 15. des

Monates erscheinen zu lassen.

a) Artikel für den Texteil müssen bis zum 1. eines Monates in Händen der
Redaktion sein.

b) Inserate sind bis zum 3. des Monates an die Administration einzusenden.

c) Austritte, Neueintritte und Adressänderungen beliebe man ebenfalls bis zum
3. des Monates dem Sekretariat zu melden.

Später Einlaufendes muss unbedingt auf die folgende Nummer zurückgelegt
werden.

Wir bitten alle Interessenten sich an diese.Termine zu halten und uns durch ihr
Entgegenkommen unsere Arbeit zu erleichtern.

Bern, den 3. Januar 1927. Die Geschäftsleitung.
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